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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1995

Norm

B-VG Art94

StGB §38 Abs1

StPO §180 Abs4

Rechtssatz

Für eine in einem gerichtlichen Verfahren vorzunehmende Vorhaftanrechnung auf eine Verwaltungsstrafe fehlt jegliche

gesetzliche Grundlage. Eine solche Anrechnung durch das ordentliche Gericht widerspräche nicht nur dem klaren

Wortlaut des § 38 StGB, sondern würde auch gegen den Grundsatz der Gewaltentrennung des Art 94 B-VG verstoßen,

weil das Gericht hiedurch in die Kompetenz der Verwaltungsbehörde eingreifen würde.
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